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Informationsblatt  
Aufnahmeverfahren für die 1. Klasse 
 

 
 

Der Antrag auf Aufnahme an das BG|BRG Mössinger hat in der Zeit vom letzten 

Schultag des 1. Semesters, 06.02.2026, bis spätestens 2. Freitag nach den 
Semesterferien, 27.02.2026 zu erfolgen. 
 

Eine vorläufige Schulplatzzuweisung (unter Bedachtnahme der Aufnahme-

verfahrensverordnung) erfolgt bis spätestens Montag, 23.03.2026. 
 

Diejenigen Aufnahmewerber:innen, denen kein Schulplatz vorläufig zugewiesen 
werden kann, werden über eine Internetplattform der Bildungsdirektion für 

Kärnten informiert, an welchen Schulen noch Schulplätze verfügbar sind. 
Diejenigen Aufnahmewerber:innen, denen in der 1. Runde kein Schulplatz 

zugewiesen werden konnte, haben bis spätestens Ende April 2026 bei einer Schule, 
an der noch freie Schulplätze vorhanden sind, die Möglichkeit einen 
Aufnahmeantrag zu stellen. 
 

Nach dem 11. Mai wird auch jenen Schüler:innen, die in Deutsch, Lesen, 
Schreiben oder Mathematik eine schlechtere Beurteilung als Gut aufweisen, nach 
Maßgabe von freien Plätzen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen werden. 
 

Zweitmeldungen müssen im Zuge der Anmeldung unbedingt mitgeteilt 
werden. 
 

Jene SchülerInnen, die die Aufnahmekriterien nicht erfüllen, haben eine 

Aufnahmeprüfung abzulegen, d.h. wenn sie das Befriedigend aus Deutsch 
und/oder Mathematik vom Halbjahreszeugnis nicht ausgebessert haben und von 
der VS keine AHS-Reife attestiert wurde. 
 

Termine für Aufnahmeprüfungen: Dienstag, 07.07.2026 und Mittwoch, 
08.07.2026. 
 

Das Jahreszeugnis ist im Zuge der Aufnahmeprüfung vorzulegen (wird von der 

jeweiligen VS am Montag der letzten Schulwoche ausgestellt!). Durch die Erfüllung 
der gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen wird die vorläufige Schulplatz-
zuweisung verbindlich. 

 
Das Jahreszeugnis ist jedenfalls für die definitive Aufnahme der Schule 

bis spätestens Freitag, 17.07.2026, der Schule vorzulegen. 
 
Für die HTL-Kooperationsklasse gibt es ein fixes Reihungsgespräch. Der Termin 

ist am Donnerstag, 05.03.2026, ab 1230 gemäß der Anmeldeliste. 

Für die beiden NAWI-Buster-Klassen gibt es ein fixes Reihungsgespräch. Der 

Termin ist am Mittwoch, 03.03.2026 ab 1130 gemäß der Anmeldeliste. 

Anmeldungen können zu mehreren Spezialzweigen erfolgen. Eine Zulassung zu 
einem eventuell notwendigen Reihungsgespräch gibt es nur bei der Erstwahl. 
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Sekretariatszeiten 
Montag bis Donnerstag, 800 bis 1400 
Freitag, 800 bis 1200 

 
Schulküche 

Von Montag bis Freitag werden von der Firma Kulterer frisch zubereitete Mittags-
Menüs angeliefert. 
Dabei stehen zwei Menüs (Vor-, Haupt- und Nachspeise inkl. Salat) zum Preis von 

7,50.- Euro zur Auswahl. 
 

 
N A C H M I T T A G S B E T R E U U N G 

im 

KinderBildungsZentrum (KiBiZ) 
      

 
• ausgezeichnet mit dem bm:bwf Qualitätsgütesiegel für schulische 

Tagesbetreuung  

• frisch in der Schule zubereitetes Mittagessen (zwei Wahlmenüs) 
• Betreuung der SchülerInnen in Gruppen, eine verantwortliche 

Betreuungslehrkraft als Ansprechpartner 
• vielfältiges Lern- und Freizeitprogramm 

o Erledigung der täglichen Hausübungen 

o Lernförderung 
o Hilfestellung bei Lernschwierigkeiten durch eine Betreuungs-lehrkraft 

o Wiederholung und Schularbeitsvorbereitung 
o alternative Lernmethoden 

 

• vielfältige Freizeitangebote:  
o täglich: Tischfußball, Tischtennis, Spiele im Freien, Brettspiele 

o Feste: Weihnachtsfest, Sommerfest 
o Basteln, Dekoration und Gestaltung des Freizeitraumes 

o Ausflüge 
 
 

Eine Berufstätigkeit beider Elternteile ist nicht Voraussetzung für die Aufnahme in 
das KiBiZ. 

 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
  

www.moessinger.at 
 

http://www.moessinger.at/

